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Ehringshausen, 03.03.2024 
 

Liebe Mitglieder des TTC 1951 Ehringshausen, 

hiermit erhaltet ihr die Einladung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. Sie wird am 17.04.2024 im 

Großen Saal des Gasthauses Wahl ab 19 Uhr stattfinden. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

1. Eröffnung / Begrüßung / Festlegung der Beschlussfähigkeit 

2. Gedenken der verstorbenen Vereinsmitglieder 

3. Protokoll der JHV 2023 

4. Bericht des Vorstandes 2023 

1. Vorsitzender 

1. Jugendleiter 

1. Kassierer 

5. Bericht der Kassenprüfer 2023 

6. Aussprache über die Berichte 2023 

7. Entlastung des Vorstandes 2023 

8. Antrag auf Änderung des § 8 der Satzung 

9. Wahl des Wahlleiters 

10. Neuwahl des Vorstandes 

1. Vorsitzender 

2. Vorsitzender 

1. Kassierer 

2. Kassierer 

1. Jugendleiter 

2. Jugendleiter 

Schriftführer 

Beisitzer 

11. Wahl der Kassenprüfer 

12. Ehrungen 

13. Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen des TTC im Jahr 2026 

14. Anträge 

15. Verschiedenes 
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Anträge der Mitglieder können bis zu 2 Wochen vor der Sitzung beim Vorstand eingereicht werden. 

Wie ihr der Tagesordnung entnehmen könnt, soll über einen Antrag zur Änderung der Satzung entschieden 

werden. Im § 8 der Satzung „Mitgliederversammlung“ wird beschrieben, wie zur JHV eingeladen werden 

muss. Und zwar bezieht sich dieser Passus auf eine Einladung in Schriftform, das bedeutet, dass jedes 

Mitglied per Brief oder per E-Mail angeschrieben werden muss, davon die meisten per Brief. Leider ist es 

so, dass nicht von allen Mitgliedern aktuelle Anschriften oder E-mail-Adressen vorliegen, so dass es 

einfacher ist, über elektronische Medien oder das Mitteilungsblättchen der Gemeinde einzuladen. Dies soll 

durch folgende Änderung des § 8 festgeschrieben werden. Statt 

„Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen und 

unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Kommunikation im Verein kann 

in Textform (auch mittels elektronischer Medien) erfolgen.“ 

soll es heißen: 

„Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen und 

unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich durch mindestens eine Mitteilung im amtlichen 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Ehringshausen und auf der Homepage des Vereins 

einzuberufen.“ 

Unter folgender Adresse kann die Satzung auf der Homepage des Vereins eingesehen werden: 

https://www.ttc-ehringshausen.de/kontakt 

 

Im Namen des Vorstandes 

 

Arne Friede                          Bernd Neumann 

1.Vorsitzender                     2. Vorsitzender 

 


